
Informationen zum interdisziplinären Abschlussmodul zum Gegenstand Kinder- 

und Jugendliteraturwissenschaft/Buchwissenschaft (KJL/BW MA-9) 

 

Gutachter/innen 

 

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit den Prüfungsberechtigten an der Goethe-

Universität (GU) und der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) für den Studiengang 

Master Kinder- u. Jugendliteratur-/Buchwissenschaft (Stand Februar 2022): 

 

GU      JGU                     

 

Prof. Dr. Ute Dettmar    Prof. Dr. Philip Ajouri    

Dr. Felix Giesa    Prof. Dr. Christoph Bläsi   

Dr. Lena Hoffmann    Dr. Tobias Christ    

Dr. Manuela Kalbermatten   Dr. Dipl. Des. Albert Ernst   

Dr. Iris Schäfer    Prof. Dr. Stephan Füssel    

Dr. Andrea Weinmann   Prof. Dr. Annette Gilbert   

      Univ.-Prof. Dr. Gerhard Lauer   

      Dr. Franz Stephan Pelgen    

      PD Dr. Christoph Reske    

      Prof. Dr. Ute Schneider    

      Dr. Anke Vogel      

      Jun.- Prof. Dr. Nikolaus Weichselbaumer 

 

 

Im Sinne der interdisziplinären Ausrichtung des Masterstudiengangs können Betreuer/in 

(Erstgutachter/in) und Zweitgutachter/in auch interdisziplinär (eine/einer von der GU, 

eine/einer von der JGU) gewählt werden.  

 

Bitte beachten: Eine/Einer der beiden Gutachter/innen muss den akademischen Titel 

der/des Professor/s/in tragen! 

 

 
Anmeldung 

 

Sie können Ihre Masterarbeit jederzeit anmelden und haben ab dem Anmeldedatum fünf 

Monate Bearbeitungszeit. Das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage des 

Prüfungsamtes Geistes-, Sport- und Kulturwissenschaften (PGKS) der GU. Bitte 

drucken Sie das Anmeldeformular aus, füllen es aus und lassen es sich von Ihren beiden 

Gutachter/innen unterschreiben. Das Anmeldeformular ist anschließend beim 

Prüfungsamt der/des Betreuer/s/in (Erstgutachter/in) abzugeben! 

 

Bitte informieren Sie sich bezüglich coronabedingter Abweichungen vom üblichen 

Verfahren auf der Seite der Prüfungsämter! 

 

 

Kolloquium 

 

Im Rahmen des interdisziplinären Abschlussmoduls ist das Kolloquium zu besuchen. 

Die Teilnahme am Kolloquium kann vor oder nach der Anmeldung der Masterarbeit 

und in unterschiedlichen Phasen des Schreibprozesses erfolgen. Im Kolloquium stellen 



Sie Ihr Forschungsprojekt ca. 15 Minuten vor. Im Anschluss daran ist Raum für 

Feedback und Fragen (ca. 30 Minuten). 

 

Informationen zu den Anmeldemodalitäten für das Kolloquium finden Sie im 

Informationstext der Veranstaltung auf QIS/LSF. 

 

 

Formalia 

 

Die Arbeit umfasst 70 Standardseiten (30.000 Wörter/126.000 Zeichen). Auf der linken 

Seite muss ein Rand von ca. 3 - 4cm gelassen werden, auf der rechten (Korrektur-)Seite 

2 - 3cm Rand. Als Schriftart verwenden Sie Times New Roman, im Text 12pt, in den 

Fußnoten 10pt, Zeilenabstand 1,5.  

 

Die Gestaltungsrichtlinien für Abschlussarbeiten an der JGU finden Sie auf der 

Homepage des Masterstudiengangs. Dort finden Sie ebenfalls ein Muster für das 

Titelblatt Ihrer Masterarbeit, vorgeschlagen vom PGKS. 

 

 

Abgabe 

 

Es müssen drei gebundene Papierexemplare Ihrer Masterarbeit beim Prüfungsamt 

Ihrer/Ihres Betreuer/s/in während der Sprechzeiten oder fristgemäß postalisch 

(entscheidend ist das Datum des Poststempels) eingereicht werden. Zusätzlich schicken 

Sie beiden Gutachter/innen jeweils eine pdf der Arbeit per Mail. 

 

Bitte informieren Sie sich bezüglich coronabedingter Abweichungen vom üblichen 

Verfahren auf der Seite der Prüfungsämter!  

 
 
Mündliche Prüfung 

 

Die Gutachter/innen haben sechs Wochen Zeit, Ihre Arbeit zu korrigieren. Innerhalb 

von vier Wochen nach der Bewertung der Arbeit soll die mündliche Prüfung stattfinden. 

In Frankfurt erfolgt die Terminvereinbarung für die Prüfung zwischen Studierenden und 

Betreuer/innen. Bitte setzen Sie sich nach Erhalt der Note mit Ihrer/Ihrem Betreuer/in in 

Verbindung. Auch in Mainz erfolgt die Terminvereinbarung zwischen Studierenden und 

Betreuer/innen, die mündliche Prüfung muss im Anschluss noch im Prüfungsamt 

angemeldet werden. 

 

Die Prüfung dauert insgesamt 30 Minuten. Außer Ihnen sind zwei Prüfer/innen (in der 

Regel Betreuer/in und Zweitgutachter/in) anwesend. Ablauf und Themen für die 

mündliche Prüfung besprechen Sie bitte mit den jeweiligen Erstbetreuer/innen. 

 

Wichtiger Hinweis: Wenn die mündliche Prüfung ins nächste Semester fällt, müssen Sie 

sich für das Folgesemester rückmelden! Beispiel: Die Masterarbeit wurde im September 

abgegeben (Sommersemester) und die mündliche Prüfung erfolgt Mitte Oktober 

(Wintersemester). In diesem Fall müssten Sie sich für das Wintersemester rückmelden. 

 

 

 


